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RS OGH 1987/1/27 5Ob161/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1987

Norm

MRG §12 Abs3 Ca

Rechtssatz

Eine Veräußerung des vom Hauptmieter einer Geschäftsräumlichkeit in dieser betriebenen Unternehmens im Sinne

des § 12 Abs 3 liegt nicht vor, wenn die das Unternehmen betreibende OHG nicht Hauptmieterin der

Geschäftsräumlichkeiten war (sondern hier nur die Gesellschaft der OHG).

Entscheidungstexte

5 Ob 161/86
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